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1. Öffentliche Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim: Nächste öffentliche Sitzung 

des Ausschusses für Bauen und Klimaschutz am Montag, 27.06.2022, 15.30 Uhr, in der Kreisaula, 

Ritter-von-Schmauß-Straße, 76726 Germersheim. 

 

Tagesordnung: 
Öffentlicher Teil  

1. Tätigkeitsbericht Klimaschutzmanagement 

2. Gründung einer Kreisenergiegesellschaft - Sachstand und weiteres Vorgehen 

3. IGS Kandel - Bestandsgebäude: Errichtung eines NGRS (Notfallgefahrenreaktionssystem) 

4. Sportplatz im Roth: Abriss/Rückbau und Ersatzneubau des Funktionsgebäudes 

5. Neues Kreishaus: Stellplatzkonzept und Ankauf von 22 Stellplätzen 

6. Heiz-Kühlvariante für das neue Kreishaus Germersheim 

7. Vergabe von Straßenbauarbeiten im Zuge der K 15 - Fahrbahnsanierung zwischen Schaidt und 

der K 24 

8. Mitteilungen und Anfragen 

 

Den besten Schutz vor einer potentiellen Virusübertragung bietet nach wie vor das konsequente 

Distanzieren von anderen. 

Dennoch kann die physische Barriere, die das Tragen einer Maske darstellt, eine gewisse 

Schutzfunktion vor größeren Tröpfchen und Mund-/Nasen-/Schleimhautkontakt mit kontaminierten 

Händen bieten. 
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Wir empfehlen daher zur Sitzung und bei z.B. Toilettengängen eine medizinische Gesichtsmaske (OP-

Maske) oder eine Maske der Standards KN95/N95 oder FFP2 zu tragen. 

Die Sitzordnung ist an den von der WHO empfohlenen Sicherheitsabstand von mindestens 1.50 m zu 

anderen Menschen angepasst. 

Außerdem möchten wir darauf hinweisen, dass die gängigen Hygienevorschriften, insbesondere die 

aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts (RKI, www.rki.de), sowie die in den Räumlichkeiten 

geltenden Hygieneregeln einzuhalten sind. Spender mit Desinfektionsmittel werden am Eingang zur 

Verfügung gestellt. 

 

In Vertretung 

 

gez.  

Christoph Buttweiler 

Erster Kreisbeigeordneter 

 

Diese Bekanntgabe ergeht zur Information der Mitglieder des Kreistages, die nicht dem Ausschuss angehören. 

 

 

 

2. Öffentliche Bekanntmachung der Kreisverwaltung Germersheim - Untere Jagdbehörde-: 

Einladung zur Wahl der Kreisjagdmeisterin/ des Kreisjagdmeisters und der Vertreterinnen und 

Vertreter des Jagdbeirates für den Landkreis Germersheim am 13.07.2022, 19 Uhr, in der 

Kreisaula, Ritter-von-Schmauß-Straße, 76726 Germersheim. 

 

Bekanntmachung der Wahl 

 
der Kreisjagdmeisterin/des Kreisjagdmeisters 

und 

der Vertreterinnen und Vertreter des Jagdbeirates 

für den Landkreis Germersheim 

 

am Mittwoch, 13.Juli 2022, 19.00 Uhr 

in Germersheim, Kreisaula (Berufsbildende Schule) 

 
 

Die Kreisverwaltung als zuständige Behörde lädt gemäß § 46, 51 Abs.1 Ziffer 8 j und Abs.2 Landesjagdgesetz 

i.V.m. §§ 52, 53 und 54 der Landesjagdverordnung zur Wahl  

 

- der Kreisjagdmeisterin/des Kreisjagdmeisters  

- der stellvertretenden Kreisjagdmeisterin/des stellvertretenden Kreisjagdmeisters 

- einer Vertreterin/eines Vertreters der Eigentümerinnen und Eigentümer von Eigenjagdbezirken 

und des stellvertretenden Mitglieds zur Berufung in den Jagdbeirat  

- von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Jagdscheininhaberinnen und Jagdscheininhaber und 

deren Stellvertretung zur Berufung in den Jagdbeirat  

- von zwei Vertreterinnen und Vertretern der pachtenden Personen und deren Stellvertretung zur 

Berufung in den Jagdbeirat 

 

für Mittwoch, den 13. Juli 2022, 19.00 Uhr in der Kreisaula, Ritter-von-Schmauß-Straße, 76726 

Germersheim ein. (Eingang über Schulhof der Berufsbildenden Schule Germersheim zu erreichen.) 
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Damit die Wahlen pünktlich beginnen können, werden die Teilnehmenden wegen der notwendigen 

Feststellung der Wahlberechtigung bzw. der Stimmzettelausgabe gebeten, rechtzeitig, wenn möglich 

bereits gegen 18.15 Uhr, zu erscheinen. 

 

 

 

Wahl der Kreisjagdmeisterin oder des Kreisjagdmeisters (bzw. Stellvertreter/in): 

 

Wählbar ist, wer 

 

1. Deutsche oder Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder die 

Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines anderen 

Vertragsstaates des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder eines anderen nach 

dem Recht der Europäischen Union gleichgestellten Drittstaates besitzt, 

 

2. einen auf seinen Namen lautenden gültigen Jahresjagdschein besitzt und einen solchen in den 

vorangegangenen drei Jagdjahren in Deutschland besessen hat und  

 

3. im Bereich der unteren Jagdbehörde des Landkreises Germersheim seinen Wohnsitz oder ständigen 

Aufenthalt hat. 

 

 

Wahlberechtigt sind: 

 

1. Die Inhaberinnen und Inhaber von gültigen Jahresjagdscheinen, die im Bereich des Landkreises 

Germersheim ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben oder dort 

jagdausübungsberechtigte Personen sind.  

Die Wahlberechtigung ist durch Vorlage des gültigen Jahresjagdscheines und des 

Personalausweises nachzuweisen. 

 

2. Jagdgenossenschaften und Eigentümerinnen oder Eigentümer der im Bereich des Landkreises 

Germersheim gelegenen Jagdbezirke. Die Wahlberechtigung ist durch einen gültigen 

Personalausweis bzw. bei Jagdgenossenschaften in Verbindung mit einer Vollmacht der anderen 

Vorstandsmitglieder nachzuweisen. 

 

Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Eine Vertretung einer wahlberechtigten Person durch 

eine andere Person ist nicht zulässig. 

 

 

Wahl einer Vertreterin oder eines Vertreters der Eigentümerinnen und Eigentümer von 

Eigenjagdbezirken und eines stellvertretenden Mitglieds zur Berufung in den Jagdbeirat: 

 

Wählbar ist, wer:  

 

Eigentümerin, Eigentümer oder nutznießende Person eines im Landkreis Germersheim gelegenen 

Eigenjagdbezirkes ist und den ständigen Wohnsitz im Landkreis Germersheim hat. 

 

Wahlberechtigt sind:  

 

Eigentümerinnen, Eigentümer und nutznießende Personen der im Zuständigkeitsbereich des Landkreises 

Germersheim gelegenen Eigenjagdbezirke. 
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Jede wahlberechtigte Person hat je angefangenen 100 ha der ihr insgesamt im Zuständigkeitsbereich des 

Landkreises Germersheim zustehenden Jagdbezirksfläche jeweils eine Stimme. 

 

Wahl von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der Jagdscheininhaberinnen und Jagdscheininhaber 

und deren Stellvertretung zur Berufung in den Jagdbeirat: 

 

Wählbar ist, wer: 

 

einen gültigen Jahresjagdschein innehat und den ständigen Wohnsitz im Landkreis Germersheim hat. 

 

Wahlberechtigt sind:  

 

Jagdscheininhaberinnen und Jagdscheininhaber, die im Zuständigkeitsbereich des Landkreises Germersheim 

ihren Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben. 

Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Eine Vertretung ist nicht zulässig. 

Die Wahlberechtigung ist durch Vorlage eines gültigen Jahresjagdscheines und des Personalausweises 

nachzuweisen.  

 

Wahl von zwei Vertreterinnen oder Vertretern der pachtenden Personen und deren Stellvertretung 

zur Berufung in den Jagdbeirat: 

 

Wählbar ist, wer: 

 

einen im Landkreis Germersheim gelegenen Jagdbezirk gepachtet hat und den ständigen Wohnsitz im 

Landkreis Germersheim hat. 

 

Wahlberechtigt sind:  

 

Inhaberinnen und Inhaber gültiger Jahresjagdscheine, die im Bereich des Landkreises Germersheim einen 

Jagdbezirk gepachtet haben. 

Jede wahlberechtigte Person hat eine Stimme. Eine Vertretung ist nicht zulässig. 

Die Wahlberechtigung ist durch Vorlage eines gültigen Jahresjagdscheines und des Personalausweises 

nachzuweisen. 

 

 

Allgemeine Hinweise: 

Nach § 46 Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG) wird bei jeder unteren Jagdbehörde ein Jagdbeirat gebildet und 

eine Kreisjagdmeisterin oder ein Kreisjagdmeister ernannt. 

 

Die Teilnehmer an der Wahl haben zum Nachweis des Stimmrechts ihren gültigen Personalausweis und ihren 

gültigen Jagdschein mitzubringen. 

 

Die Wahlen werden vom Kreisbeigeordneten, Herrn Michael Braun, geleitet. 

 

 

Germersheim, den 02.06.2022 

Kreisverwaltung Germersheim  

 

gez. 

Der Wahlleiter 

Michael Braun, Kreisbeigeordneter 
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3. Öffentliche Bekanntmachung des Kommunalen Zweckverbandes zur Koordinierung und Beratung 

der Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB): Einladung zur 

Verbandsversammlung am Dienstag, 19.07.2022, 17 Uhr, in der Ludwig-Eckes-Halle, Pariser Str. 151, 

55268 Nieder-Olm. 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 

Einladung zur Verbandsversammlung  

 

Die Verbandsversammlung des Kommunalen Zweckverbandes zur Koordinierung und Beratung der 

Eingliederungshilfe und der Kinder- und Jugendhilfe (KommZB) findet am Dienstag, den 19.07.2022, 

17:00 Uhr, in der Ludwig-Eckes-Halle, Pariser Str. 151, 55268 Nieder-Olm, statt. Zum Zeitpunkt der 

Einladung gelten keine besonderen pandemiebedingten Vorschriften zum Gesundheitsschutz. Bitte 

informieren Sie sich rechtzeitig selbst über pandemiebedingte Veränderungen. Bitte tragen Sie 

vorsorglich einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz oder eine FFP2-Maske. Bitte melden Sie sich aus 

organisatorischen Gründen möglichst über Tel. 06131/9264-0 an, um an der Sitzung teilzunehmen.  

 

Tagesordnung 
A. Öffentlicher Teil  

1.  Eröffnung und Begrüßung durch den Verbandsvorsteher  

2.  Genehmigung der Tagesordnung  

3.  Vorschlag und Bestimmung der Stimmzählkommission  

4.  Vorschlag und Bestimmung des:r Schriftführer:in  

5.  Berichte über die Arbeit des KommZB  

6.  Aussprache zu den Berichten  

7.  Frage an die Öffentlichkeit  

8.  Aussprache und Beschluss über Rückzahlung des Restes der Gründungsumlage  

9.  Aussprache und Beschluss über Nachtragshaushalt mit Anlagen und Stellenplan  

10.  Sonstiges  

 

B. Nichtöffentlicher Teil (Personalangelegenheiten)  

 

Im Nachgang zur Sitzung wird eine Pressemitteilung erfolgen. Informationen stehen unter 

https://www.kommzb.de zur Verfügung.  

 

 

Mainz, den 08.06.2022  

 

gez. OB Michael Ebling, Verbandsvorsteher 
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